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1 Ziele und Geltungsbereich

(1) Die Ortschaften der Hansestadt Stade (Bützfleth, Haddorf, Hagen und Wiepenkathen)
gewähren gemäß ihrer Zuständigkeit nach § 93 Abs. 1, S. 2, Nr. 6 und 8 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) Zuschüsse im Rahmen dieser
Richtlinie und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

(2) Diese Richtlinie soll ein einheitliches Vorgehen bei der Gewährung freiwilliger Zu-
schüsse gewährleisten und einen möglichst zielgerichteten und wirkungsvollen Einsatz
der verfügbaren Mittel unterstützen. Dabei sind insbesondere die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 1 10 Abs. 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz -
NKomVG) und der GrundsaE der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 GrundgeseE) zu
beachten.

2 Zuschussbegriff

Zuschüsse im Sinne dieser Richtlinie sind

a. Förderungen, die Vereinen, Veöänden und sonstige Vereinigungen in den Ortschaften
zur Erfüllung bestimmter Zwecke aus Ortschaftsmitteln einmalig oder laufend zur Verfü-
gung gestellt werden (§ 93 Abs. 1, S. 2, Nr. 6 NKomVG) und

b. Förderungen von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums aus Ort-
schaftsmitteln (§ 93 Abs. 1, S. 2, Nr. 8 NKomVG).

3 Zuschuss-/Förderarten

Folgende Zuschussarlen werden unterschieden:

lnstitutionelle Förderung

Zuschüsse zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenäen Teils

der Ausgaben eines Zuschussempfängers.

b. Projektförderung

zuschüsse zur Deckung von Ausgaben des Zuschussempfängers für einzelne Projekt-
vorhaben, die fachlich, inhaltlich und finanziell abgrenzbar sind.

a

4 Finanzierungsarten

(1) Vor Bewilligung eines Zuschusses ist zu prüfen, welche Finanzierungsart unter Be-

rücksichtigung der lnteressenlage des ortsrates und des zuschussempfängers den

GrundsäEen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit am besten entspricht.

(2) Folgende Finanzierungsarten werden unterschieden:

a. Anteilsfinanzierung

Der Zuschuss enechnet sich als Anteil bzw. ProzentsaE der anerkannten zuschussfä-
higen Ausgaben, ein festgelegter Höchstbetrag darfjedoch nicht überschritten werden.
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b. Fehlbedarfsfinanzierung

Der Zuschuss schließt die Lücke zwischen den anerkannten zuschussfähigen Ausga-
ben und den Eigenmitteln und sonstigen Einnahmen des Zuschussempfängers; auch
hier wird ein Höchstbetrag festgelegt.

c. Festbetragsfinanzierung

Der Zuschuss erfolgt in Form eines festen Betrages.

d. Vollfinanlerung
Dem Zuschussempfänger werden alle Ausgaben finanziert, ein festgelegter Höchstb+
trag darf nicht überschriften werden. Jede Einnahmeerhöhung baru. Ausgabenminde-
rung des Zuschussempfängers mindert den Zuschuss in entsprechender Höhe. Diese
Finanzierungsart stellt jedoch nur eine Ausnahme dar.

5 Bewilligungsgrundsätze

(1) Zuschüsse dürfen nur bewilligt werden, wenn die Ortschaft an der Erfüllung des Zu-
schussalecks ein erhebliches lnteresse hat, das ohne den Zuschuss nicht oder nicht
in notwendigem Umfang befriedigt werden kann. Ein erhebliches lnteresse liegt vor,
wenn der Zuschusszweck dazu dient, die nachhaltige Lebensqualität auf allen Gebie-
ten des gesellschaftlichen Lebens in den Ortschaften der Hansestadt Stade zu fördem
und die Selbsthilfe und das bürgerschaftliche Engagement zur aktiven Teilnahme am
Leben in der Gemeinschaft und Mobilisierung eigener und fremder Ressourcen zu

stärken. Förderfähige Handlungsfelder sind insbesondere Wissenschaft und For-

schung, Jugend-, Familien- und Wohlfahrtswesen, Kunst und Kultur, Sport sowie Hei-
matpflege.

Ein erhebliches lnteresse fehlt, wenn dem Antragsteller zugemutet werden kann, die
Maßnahme mit eigenen Mitteln oder mit zu erlangenden Drittmitteln durchzuführen o-
der wenn das Vorhaben vonangig im eigenen lnteresse des Antragstellers liegt (Sub-

sidiaritätsprinzip).

Es werden grundsätzlich nur ProjeKe / lnstitutionen gefördert, die innerhalb der jeweili-

gen Ortschaft ausgeführt werden ba,v. ihren Geschäftssitz haben.

Zuschüsse dürfen nur solchen Empfängem bewilligt werden, bei denen eine ordnungs-
gemäße Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die Verwen-
dung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen.

Zuschüsse zur Pro.jektförderung dürfen grundsätzlich nur für solche Maßnahmen bewil-

ligt werden, die noch nicht begonnen worden sind. Als Maßnahmenbeginn ist grund-

säalich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leis-

tungsvertrages zu werlen. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn muss im Einzelfall bean-

tragl werden. Mit der Erlaubnis zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn wird kein Anspruch

auf einen späteren Zuschuss begnindet.

Zuschüsse im Rahmen der Projektförderung dürfen nur bewilligt werden, wenn die Ge-

samtfinanzierung des Vorhabens sichergestellt ist.

(3)

(4)

(5)

(6)

6 Antragsverfahren

Zuschüsse sind schriftlich unter verwenden des als Anlage 'l beigefügten Antragsfor-
mulars bei dem jeweiligen ortsrat oder beim vorstandsbüro der Hansestadt stade zu

beantragen.

(1)

(2)
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(21 Der Antrag muss alle zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit des Zu-
schusses erforderlichen Angaben und Unterlagen enthalten. Dazu ist dem Antrag ins-
besondere der Jahresabschluss oder die Gewinn- und Verlustrechnung des letäen ab-
geschlossenen Wirtschaftsjahres beizufügen. Bei Projektförderungen ist darüber hin-
aus ein Finanzierungsplan des Vorhabens vozulegen.

(3) Nach Vorlage aller zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit des Zu-
schusses erforderlichen Angaben und Unterlagen erfolgt die Prüfung des Antrags in
Bezug auf die Einhaltung der BewilligungsgrundsäEe (vgl. Ziffer 6). Der jeweilige Orts-
rat kann bei Zuschussanträgen bis zu 1.000 € im Einzelfall festlegen, dass die Einhal-
tung der Bewilligungsgrundsätze als gegeben angesehen wird.

7 Bewilligungsverfahren

(1) Der jeweilige Ortsrat entscheidet über die Anträge auf Förderung. Ein Rechtsanspruch
auf einen Zuschuss besteht nicht. Verpflichtungen können auch nicht aus dem Haus-
haltsplan der Hansestadt Stade abgeleitet werden.

(2) Der Zuschuss wird durch das Vorstandsbüro der Hansestadt Stade per Bescheid be-
willigt. Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sind zu be-
achten. Der Bewilligungsbescheid kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.

I Auszahlung des Zuschusses

(1) Der Zuschuss wird fnihestens mit Wirksamwerden des Bewilligungsbescheides, also
nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist, ausgezahlt.

Eine vorzeitige Auszahlung vor dem Wirksamwerden des Bewilligungsbescheides ist
nur zulässig, wenn der Zuschussempfänger nach Bewilligung eine Erklärung zum
Rechtsmittelverzicht abgibt (Anlage 2).

Zuschüsse bis 10.000 EUR werden in voller Höhe ausgezahlt. Zuschüsse über'10.000
EUR werden in Abhängigkeit von Zuschussart und -höhe ausgezahlt; hierbei ist der
Wunsch des Antragstellers lt. Antrag, wenn möglich, zu berücksichtigen.

(2)

(3)

9 Nachweis und Prüfung der Venrendung

(1) Der Zuschussempfänger hat die arveckentsprechende Venrvendung der Mittel mit der
als Anlage 3 beigefügten Zuschussbestätigung veöindlich zu erklären.

Die Zuschussbestätigung ist vier Wochen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes
dem Vorstandsbüro der Hansestadt Stade vorzulegen.

Auf Anforderung durch den jeweiligen Ortsrat bzw. die Hansestadt Stade sind Bu-
chungsbelege und sonstige mit der Zuschussgewährung zusammenhängende Unter-
lagen unverzüglich zur Prüfung vorzulegen.

Das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Stade ist berechtigt, bei dem Zuschuss-
empfänger örtliche Prüfungen durchzuführen.

Wenn der Zuschuss nicht seinem Zweck entsprechend oder unwirtschaftlich ven /endet
wurde, ist er zurückzufordem.

(2)

(3)

(4)

(5)
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10 Besondere Regelungen

Der jeweilige Ortsrat kann in Einzelfällen von allen in dieser Richtlinie festgelegten Regelun-
gen Ausnahmen machen und begründete Einzelfallentscheidungen treffen.

11 lnkrafüreten

Diese Richtlinie tritt am 01 .01 .2018 in Kraft.

Stade, den

Ortsrat Bützfleth Ortsrat H dorf

,16./2 Zo,l7

Ortsrat Hagen
Ortsbürgermeisterin

Ortsrat Wiepenkathen
Ortsbürgermeister

/
H ann Müller Horst Deede



Zuschussantrag - Anlage I zur Zuschussrichtlinie der Ortschaften

An den
Ortsrat

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses

L Antragsteller

ll. Gegenstand des Antrages

Beantragt wird ein Zuschuss zur

tr Projektförderung (zuschuss ftir ein einzelnes Proiektvorhaben, das fachlich, inhaltlich und finanziell

abgrenzbar ist)

tr institutionellen Förderung (zuschuss zur Dedung der gesamten Ausgaben oder eines nichl

abgegrenzten Teils der Ausgaben des Vereins, Veöandes/der Organisalion, Vereinigung)

in Höhe von EUR für den Zeitraum vom bis

Gesamtkosten des Vorhabens (bei Projektförderung):

!ll. Zuschussmeck

(Beschreibung des Proi€kles ba r. der Tätigkeiten und Zele, ggf. Beiblatt bsnuEen)

1

Name und Anschrift:

Ansprechpartner/in (Name / E-Mail):

Vereins-A/erbands-, Organisationsstruktur:

Mitg liederzahl gesamt:

davon unte|l8 Jahren:

Bankverbindung: IBAN:

BIC:

Geldinstitut:

Telefon / Fax:
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Zuschussantrag - Anlage 1 zur Zuschussrichtlinie der Ortschaften

Bevorzugte Auszahlungsart bei Zuschüssen über 10.000 EUR

Z'/-jänaichlz Teilbeträge D y.ianaicnt+ teitbeträge ! sonstig (mit Begründung)

V. Weitere Antragsangaben bal. Unterlagen
. KassenbeständeundBankguthaben:

'1. zum Zeitpunkt der Antragstellung €

2. zum Ende des vergangenen Wirtschaftsjahres €

3. sonstiges Vermögen

Als Nachweis zur Finanzsituation des Antragstellers ist der Jahresabschluss oder die
Gewinn- und Verlustrechnung des letäen abgeschlossenen Wirtschaftsjahres
vorzulegen

Bei Projektförderung ist außerdem ein Finanzierungsplan des Vorhabens beizufügen

Vl. Erklärung

Als Antragsteller/in erkläre ich, dass

o meine in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben richtig
und vollständig sind,

. ich jede Anderung (2.8. beim Durchführungszeitraum), über die in diesem Antrag
Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich schriftlich mitteile,

. im Falle einer Projektförderung noch nicht mit der Maßnahme begonnen wurde und
auch vor Bekanntgabe des Bewilligungsbescheides nicht begonnen wird,

o ich zum Vorsteuerabzug E nicht berechtigt bin oder E berechtigt bin und die
Ausgaben ohne UmsaEsteuer angegeben wurden.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift des Antragstellers

2



Name des

An die
Hansestadt Stade
Vorstandsbüro
21677 Stade

Rechtsmittelvezichtserklärung - Anlage 2 zur Zuschussrichtlinie der Ortschaften

Rechts m itte lve rzi chtse rkl ä ru n g

Gewährung eines Zuschusses für
Bewilligungsbescheid vom:

Mit dem lnhalt des oben genannten Bewilligungsbescheides, insbesondere mit den darin

enthaltenen Nebenbestimmungen, erkläre ich mich einverstanden.

Auf die Einlegung eines Rechtsbeheffs wird verzichtet.

Ort, Datum: 

-

(rechtsveöindliche Unterschrift )



Zuschussbestätigung - Anlage 3 zur Zuschussrichtlinie der Ortschaften

Name und Ansciriff des Zuschussempfängers Name und Ans€*nift der Bewilligungsbehörde:

Hansestadt Stade, Vorstandsbüro

Bestätigung

über erhaltene Zuschüsse von der Hansestadt Stade

l. Angaben zur Zuschussbewilligung

ll. Angaben zur Zuschussvenrvendung

Aktenzeichen des Bewilligungsbescheides:

Höhe des bewilligten/erhaltenen Zuschusses: Oatum des Zuschusseinganges:

Gelörderte Zuschussart:

!Prolet<tföroerung !lnstitutionelleFörderung

Bewilligungszeitraum :

Geförderter Zuschusszweck:

Es wird bestätigt, dass

E sich für die Zuschussbewilligung maßgeblichen Umstände nicht verändert haben oder weggefallen

sind,

D der Zuschuss nur für den geförderten Zuschusszweck und innerhalb der Bewilligungsbestimmungen
verwendet worden ist,

n der Zuschuss in der gewährten Höhe erforderlich gewesen ist, weil Eigenmittel oder andere Dritt-

mittel nicht bz\ r. nicht in ausreichender Höhe als Finanzierungsmittel eingesetzt werden konnten.

Der Bewilligungsbehörde werden im Einzelfall und nach vorheriger Anforderung

! etwaige Buchungsbelege und sonstige mit dem zuschuss zusammenhängende Unterlagen

unvezüglich zur Prüfung vorgelegt.

(O4Datum, Srempel und Untersdtritt des zuschussem prängers)

Haiungshinrels dcr Be*llllgurEEbehörde:

Wer wrsätäich oder grob fahrl6sig eine unrichtige Zuschussbestätirung erstelh oder veranlasst, dass Zu§chüsse z'r,eckwidrig

verr,rendet vrerden, häftet für den däraus entstandenea Schaden und hat insbesondere den zu Unrecht erhattenen Zus$uss
zurückzuzahlen.

Datum des Bewilligungsbescheides:


